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Installation einer Webcam im Büro durch Arbeitnehmer

Ein Systemadministrator installierte an seinem Arbeitsplatz heimlich eine Webcamera. Es handelte sich um einen Raum, den er selbst und einige Führungskräfte betreten durften. Als er über die Webcamera beobachtete, dass von Seiten der Firmenleitung das Passwort für den Zugang geändert wurde, änderte er dieses ohne Unterrichtung seines Arbeitgebers erneut. Infolgedessen konnte der Arbeitgeber nicht mehr auf den Rechner zugreifen.

Der Arbeitgeber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die Installation der Webcamera zwar keinen Kündigungsgrund darstelle, gab aber der vom Arbeitgeber beantragten Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung statt. Durch die Installation einer solchen Kamera und die Anfertigung von Videoaufnahmen würden die Persönlichkeitsrechte der anderen Mitarbeiter verletzt. Von daher liege ein erhebliches Fehlverhalten vor. Darüber hinaus sei aufgrund der erneuten Änderung des Passwortes ohne Information seines Arbeitgebers erwiesen, dass der Systemadministrator nicht mehr zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit geeignet sei.

LAG Rheinland-Pfalz vom 09.12.2004, Az. 6 Sa 409/04

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit trotz eines selbst verschuldeten Verkehrsunfalles 

Ein Arbeitnehmer war als Hausmeister beschäftigt. Als er mit seinem Motorrad über die Autobahn fuhr, bemerkte er zu spät, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen musste. Er fuhr auf dieses PKW auf und erlitt dabei einen Handbruch. Infolgedessen war für die nachfolgenden zehn bis zwölf Wochen arbeitsunfähig. Der Arbeitgeber zahlte die Entgeltfortzahlung nur für etwa zwei Wochen, weil der Arbeitnehmer grob fahrlässig gehandelt habe. Der Arbeitnehmer verlangt demgegenüber die Entgeltfortzahlung für den Zeitraum von sechs Wochen.

Das Landesarbeitsgericht Hamm gab der Klage des Arbeitnehmers statt. Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung sei nicht dadurch ausgeschlossen, dass er aufgrund des selbst verschuldeten Unfalls arbeitsunfähig geworden sei. Dies setzte nämlich voraus, dass er vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig bzw. besonders leichtfertig gehandelt habe. Allein aus der Tatsache, dass er das Abbremsen des vorangegangen Fahrzeugs zu spät bemerkt habe, ergebe sich noch keine grobe Fahrlässigkeit. Nach den Feststellungen des Gerichtes könne nicht nachgewiesen werden, dass der Arbeitnehmer wegen viel zu hoher Geschwindigkeit aufgefahren sei. 

LAG Hamm vom 13.04.2005, Az. 18 Sa 1320/04

Beiordnung von Rechtsanwalt bei der Bewilligung von Prozesskostenhilfe

Ein Taxifahrer war bei einem Taxiunternehmen beschäftigt. Als Vergütung stand ihm 40% des erzielten Umsatzes ohne Mehrwertsteuer zu. Der Arbeitgeber zahlte ihm nur einen Teilbetrag, ohne hierfür Gründe anzuführen. Der Taxifahrer forderte daraufhin über seinen Rechtsanwalt den Restlohn und die Korrektur einer Lohnabrechnung. Als das Taxiunternehmen dem nicht nachkam, reichte er einen Klageentwurf ein und beantragte Prozesskostenhilfe unter Beiordnung eines Rechtsanwaltes. 

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein bewilligte lediglich die Prozesskostenhilfe, lehnte jedoch den Antrag auf Beiordnung eines Rechtsanwaltes ab. Dies setzte voraus, dass entweder die Gegenseite durch einen Rechtsanwalt vertreten werde oder eine Vertretung erforderlich sei. Beides sei nicht der Fall. An der Erforderlichkeit fehle es, weil es sich in rechtlicher Hinsicht um eine einfache Angelegenheit handele. Die Klageforderung sei durch einfache Rechenoperationen zu berechnen. Dies stelle für den Taxifahrer kein Problem dar. Ebenso wenig sei es schwierig, eine Korrektur der Lohnsteuerbescheinigung rechtlich durchzusetzen. 

LAG Schleswig-Holstein vom 23.05.2005, Az. 2 Sha 4/05

Kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung trotz rechtswidriger Kündigung

Ein Auszubildender im dritten Ausbildungsjahr war für mehrere Tage arbeitsunfähig gewesen. Als er sich wieder an seiner Ausbildungsstelle einfand, wurde ihm trotz Vorlage seiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gekündigt. Etwa sieben Wochen später meldete sich der Auszubildende an seinen Ausbildungsbetrieb und verlangte, dass dieser entweder eine fristgerechte Kündigung aussprechen, oder das Arbeitsverhältnis fortbestehen lassen sollte. Einige Zeit später beantragte er beim Arbeitsgericht Prozesskostenhilfe. 

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein lehnte seinen Prozesskostenhilfeantrag wegen fehlender Erfolgsaussichten einer Klage ab. Zwar sei die schriftlich ausgesprochene Kündigung mangels eines Kündigungsgrundes im Sinne des § 15 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) rechtwidrig, weil der Auszubildende aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit nicht unentschuldigt seiner Ausbildung ferngeblieben sei. Sein Anspruch auf Weiterbeschäftigung sei jedoch nach Treu und Glauben verwirkt. Der Ausbildungsbetrieb habe nicht mehr damit rechnen müssen, dass er sich nach einem derart langen Zeitraum nach der Beendigung des Ausbildungsverhältnisses eine Weiterbeschäftigung fordere. Dies ergebe sich daraus, dass eine Kündigungsschutzklage in einem Zeitraum von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erhoben werden müsste. Darüber hinaus habe der Auszubildende nicht erklärt, dass er die Kündigung für unwirksam halte. 

LAG Schleswig-Holstein vom 23.05.2005, Az. 2 Sha 4/05

Das Herunterladen von Kinderpornos am Arbeitsplatz berechtigt zur fristlosen Kündigung

Ein Mitarbeiter hielt sich an seinem Arbeitsplatz während der Dienstzeit bis zu sechs Stunden am Tag im Internet auf und surfte zu privaten Zwecken, obwohl ihm sein Arbeitgeber die Internetnutzung untersagt hatte. Den Internetzugang verschaffte er sich unter Vorspiegelung falscher Taschen über seine Kollegen. Dabei lud er sich auch mehrfach in erheblichem Umfang kinderpornografische Dateien/Videodateien herunter. Als sein Arbeitgeber davon erfuhr, kündigte er ihm ohne vorhergehende Abmahnung fristlos.

Das Landesarbeitsgericht München entschied, dass die fristlose Kündigung zu Recht ausgesprochen war. Das Verhalten des Arbeitgebers sei als ein hinreichender wichtiger Grund anzusehen, weil der Mitarbeiter trotz ausdrücklichen Verbotes durch seinen Arbeitgeber im Internet gesurft habe. Besonders erschwerend falle ins Gewicht, dass er dabei strafbare Inhalte geladen und seine Arbeitskollegen hintergangen habe. Bei einem derartig schweren Vertrauensbruch sei eine Abmahnung entbehrlich.

LAG München vom 14.04.2005, Az. 4 Sa 1203/04
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